
Die neuen Pantaenius
Charter-Versicherungen

Hamburg · Plymouth · Monaco · Skive · Wien · Zagreb

Vier starke Pakete
für Ihre Sicherheit

Skipperhaftpfl icht-, Reiserücktrittskosten-,

Kautions-, Auslandsreisekranken-, Insassenunfall-Versicherung



Genießen Sie Ihren Urlaub

Mit Sicherheit – weltweit!

Endlich Urlaub - einem ausgedehnten Chartertörn auf einer Motor- oder Segelyacht 
steht nichts mehr im Wege, doch

•  was ist, wenn ein Anleger mal nicht klappt und andere Schiffe oder die 
Steganlage beschädigt werden?

•  was passiert mit Ihrer Chartergebühr, wenn Sie als Skipper kurzfristig zu Hause 
bleiben müssen oder ein Crewmitglied ausfällt?

•  wer hilft, wenn Ihre Kaution einbehalten wird?

•  wer bezahlt den Arztbesuch im Ausland?

Speziell für Risiken, die beim Chartern auftreten, hat Pantaenius, als einer der weltweit 
führenden Spezialisten für Yachtversicherungen, den optimalen Versicherungsschutz 
entwickelt. Flexibel an Ihre jeweiligen Bedürfnisse anpassbar und zu überaus günstigen 
Preisen. Damit Sie und bis zu neun Crewmitglieder ihren Chartertörn sorglos genießen 
können.

Detaillierte Informationen zu unseren Charter-Versicherungen entnehmen Sie dieser 
Broschüre oder wenden Sie sich einfach direkt an uns - Telefon: +49-40-37 09 10.

Pantaenius – da kann kommen, was will!



Sicherheit für Skipper und

bis zu neun Crewmitglieder

Wir haben einen umfassenden Versicherungsschutz für den 
Chartertörn entwickelt. Wählen Sie unter vier Varianten das 
Paket aus, das Ihren Bedürfnissen entspricht. Auf der Basis der 
Skipperhaftpfl icht- und der Reiserücktrittskosten-Versicherung 
stocken Sie Ihren Versicherungsschutz ganz individuell auf.

Skipperhaftpfl icht-Versicherung: Der Versicherungs-
schutz umfasst Schadenereignisse, die sich bei Gebrauch der 
gecharterten Yacht und der Beiboote durch Skipper und Crew 
an Dritten ereignen. Dazu gehören beispielsweise Schäden an 
anderen Schiffen, an Hafen- oder Steganlagen. Auch Schäden, 
die aufgrund grober Fahrlässigkeit am Charterschiff entstehen 
und nicht über die Kasko-Versicherung des Vercharterers 
abgedeckt sind, sind inbegriffen.

Wenn Sie nicht mit Ihrem Privatvermögen haften wollen, ist 
die Skipperhaftpfl icht-Versicherung unerlässlich. Die normale 
Haftpfl icht-Versicherung übernimmt diesen Schaden nicht. 
Weitere Bestandteile sind:

• Charterausfalldeckung
• Beschlagnahmedeckung
• Hotel- und Transportkostendeckung

Die Reiserücktrittskosten-Versicherung erstattet bei 
Ausfall des Skippers, eines oder mehrerer Crewmitglieder 
die vertraglich geschuldeten Stornokosten für Charter sowie 
An- und Abreise.

Erweiterungsmöglichkeiten
Die Kautions-Versicherung deckt das fi nanzielle Risiko 
für den Fall, dass der Vercharterer die geleistete Kaution ganz 
oder teilweise einbehält.

Die Auslandsreisekranken-Versicherung erstattet 
neben den Kosten für ärztliche Behandlung, Arzneimittelkosten 
und Krankenhausaufenthalt, den Krankenrücktransport ins 
Heimatland sowie die Überführungskosten im Todesfall. 

Die Insassenunfall-Versicherung versichert weltweit 
Invaliditätsschäden, Bergungskosten und den Todesfall.



Basis-Paket

Skipperhaftpfl icht-Versicherung
•  Sach- und Personenschäden bis zu einer Versicherungssumme von € 3 Mio
•  Stellung einer Sicherheitsleistung bis zu  € 50.000,- bei einer Beschlagnahme

der Yacht
•  Ausfallkosten für Folgecharter bis zu € 20.000,-
•  Ansprüche mitversicherter Personen untereinander
•  Schäden an der gecharterten Yacht, sofern durch grobe Fahrlässigkeit verursacht 

und durch Behörden, Gerichte oder Versicherer festgestellt
(Selbstbeteiligung € 2.500,-)

•  Hotel- und Transportkosten bis zu € 1.000,- des Skippers und der Crew, falls die 
Yacht schadenbedingt nicht rechtzeitig an den Ausgangspunkt gebracht werden 
kann

Reiserücktrittskosten-Versicherung
•  Ersatz der vertraglich geschuldeten Stornokosten für die Charter, der An- und 

Abreise bei Nichtantritt sowie der zusätzlichen Rückreisekosten bei Abbruch der 
Reise durch Krankheit oder höhere Gewalt (Selbstbeteiligung: € 75,- je Person; 
bei Krankheit 20 % des erstattungsfähigen Schadens)

•  Bei Crewmitgliedern bis zu € 1.000,- je Crewmitglied
•  Bei Ausfall des Skippers bis zu € 10.000,-

Prämie je Törn € 150,-



Silber-Paket

Skipperhaftpfl icht-Versicherung
•  Sach- und Personenschäden bis zu einer Versicherungssumme von € 3 Mio
•  Stellung einer Sicherheitsleistung bis zu  € 50.000,- bei einer Beschlagnahme

der Yacht
•  Ausfallkosten für Folgecharter bis zu € 20.000,-
•  Ansprüche mitversicherter Personen untereinander
•  Schäden an der gecharterten Yacht, sofern durch grobe Fahrlässigkeit verursacht 

und durch Behörden, Gerichte oder Versicherer festgestellt
(Selbstbeteiligung € 2.500,-)

•  Hotel- und Transportkosten bis zu € 1.000,- des Skippers und der Crew, falls die 
Yacht schadenbedingt nicht rechtzeitig an den Ausgangspunkt gebracht werden 
kann

Reiserücktrittskosten-Versicherung
•  Ersatz der vertraglich geschuldeten Stornokosten für die Charter, der An- und 

Abreise bei Nichtantritt sowie der zusätzlichen Rückreisekosten bei Abbruch der 
Reise durch Krankheit oder höhere Gewalt (Selbstbeteiligung: € 75,- je Person; 
bei Krankheit 20 % des erstattungsfähigen Schadens)

•  Bei Crewmitgliedern bis zu € 1.000,- je Crewmitglied
•  Bei Ausfall des Skippers bis zu € 10.000,-

Kautions-Versicherung
•  Versichert gilt die bei einem Schaden vom Vercharterer einbehaltene Kaution bis 

zu einer Summe von € 1.500,-, sofern die Schadenhöhe € 75,- übersteigt

Prämie je Törn € 250,-



Gold-Paket

Skipperhaftpfl icht-Versicherung
•  Sach- und Personenschäden bis zu einer 

Versicherungssumme von € 3 Mio
•  Stellung einer Sicherheitsleistung bis zu  € 50.000,- bei 

einer Beschlagnahme der Yacht
•  Ausfallkosten für Folgecharter bis zu € 20.000,-
•  Ansprüche mitversicherter Personen untereinander
•  Schäden an der gecharterten Yacht, sofern durch grobe 

Fahrlässigkeit verursacht und durch Behörden, Gerichte 
oder Versicherer festgestellt (Selbstbeteiligung € 2.500,-)

•  Hotel- und Transportkosten bis zu € 1.000,- des Skippers 
und der Crew, falls die Yacht schadenbedingt nicht 
rechtzeitig an den Ausgangspunkt gebracht werden kann

Reiserücktrittskosten-Versicherung
•  Ersatz der vertraglich geschuldeten Stornokosten für die 

Charter, der An- und Abreise bei Nichtantritt sowie der 
zusätzlichen Rückreisekosten bei Abbruch der Reise durch 
Krankheit oder höhere Gewalt
(Selbstbeteiligung: € 75,- je Person; bei Krankheit 20 % des 
erstattungsfähigen Schadens)

•  Bei Crewmitgliedern bis zu € 1.500,- je Crewmitglied
•  Bei Ausfall des Skippers bis zu € 15.000,-

Kautions-Versicherung
•  Versichert gilt die bei einem Schaden vom Vercharterer 

einbehaltene Kaution bis zu einer Summe von € 3.000,-, 
sofern die Schadenhöhe € 75,- übersteigt

Auslandsreisekranken-Versicherung
 Ersatz entstandener Kosten für z.B.:
•  Ärztliche Behandlungen
•  Arznei-, Heil- und Verbandsmittel
•  Stationärer Krankenhausaufenthalt
•  Krankenrücktransport ins Heimatland bis zu einem Betrag 

von € 50.000,-
•  Zahnbehandlung
•  Überführungskosten im Todesfall bis zu € 5.000,-

(Selbstbeteiligung: € 75,- je Versicherungsfall)

Die Gesamtleistung dieser Versicherung beträgt
maximal € 500.000,-.

Prämie je Törn € 330,-



Premium-Paket

Skipperhaftpfl icht-Versicherung
•  Sach- und Personenschäden bis zu einer 

Versicherungssumme von € 5 Mio
•  Stellung einer Sicherheitsleistung bis zu  € 50.000,- bei 

einer Beschlagnahme der Yacht
•  Ausfallkosten für Folgecharter bis zu € 20.000,-
•  Ansprüche mitversicherter Personen untereinander
•  Schäden an der gecharterten Yacht, sofern durch grobe 

Fahrlässigkeit verursacht und durch Behörden, Gerichte 
oder Versicherer festgestellt (Selbstbeteiligung € 2.500,-)

•  Hotel- und Transportkosten bis zu € 1.000,- des Skippers 
und der Crew, falls die Yacht schadenbedingt nicht 
rechtzeitig an den Ausgangspunkt gebracht werden kann

Reiserücktrittskosten-Versicherung
•  Ersatz der vertraglich geschuldeten Stornokosten für die 

Charter, der An- und Abreise bei Nichtantritt sowie der 
zusätzlichen Rückreisekosten bei Abbruch der Reise durch 
Krankheit oder höhere Gewalt
(Selbstbeteiligung: € 75,- je Person; bei Krankheit 20 % des 
erstattungsfähigen Schadens)

•  Bei Crewmitgliedern bis zu € 2.500,- je Crewmitglied
•  Bei Ausfall des Skippers bis zu € 25.000,-

Kautions-Versicherung
•  Versichert gilt die bei einem Schaden vom Vercharterer 

einbehaltene Kaution bis zu einer Summe von € 5.000,-, 
sofern die Schadenhöhe € 75,- übersteigt

Auslandsreisekranken-Versicherung
Ersatz entstandener Kosten für z.B.:
•  Ärztliche Behandlungen
•  Arznei-, Heil- und Verbandsmittel
•  Stationärer Krankenhausaufenthalt
•  Krankenrücktransport ins Heimatland bis zu einem Betrag 

von € 50.000,-
•  Zahnbehandlung
•  Überführungskosten im Todesfall bis zu € 5.000,-

(Selbstbeteiligung: € 75,- je Versicherungsfall)

Die Gesamtleistung dieser Versicherung beträgt
maximal € 500.000,-.

Insassenunfall-Versicherung
•  Versichert gilt der Todesfall mit € 75.000,-
•  Invaliditätsschäden sind bis € 150.000,- versichert
•  Bergungskosten bis zu € 50.000,-
•  Weltweiter Versicherungsschutz

Prämie je Törn € 450,-



So einfach erhalten Sie 

Ihren Versicherungsschutz

•  Entscheiden Sie sich für das Versicherungspaket, das am besten zu Ihren 
Bedürfnissen passt und decken Sie damit Ihren gebuchten Törn mit max. 60 
Reisetagen ab.

•  Füllen Sie den beiliegenden Antrag sowie die Crewliste aus und senden beides 
per Fax oder Post an uns zurück. (Bitte Vor- und Rückseite beachten.)

•  Bitte beachten Sie, dass der Antrag innerhalb von 21 Tagen nach Abschluss des 
Chartervertrages bei Pantaenius vorliegen muss, damit Sie Versicherungsschutz 
erhalten.

•  Füllen Sie die Crewliste möglichst vollständig aus. Sollten Ihnen die Daten der 
Crewmitglieder noch nicht vollständig bekannt sein, geben Sie die Anzahl der 
Teilnehmer an und reichen Sie die fehlenden Angaben oder Änderungen 
(z.B. Törnverschiebung, Crewname) schnellstmöglich nach.

•  Die zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen erhalten Sie gemeinsam 
mit Ihrer Versicherungspolice. Selbstverständlich erhalten Sie die Versicherungs-
bedingungen auf Wunsch auch vorher. Sprechen Sie uns an oder laden Sie sie im 
Internet unter www.pantaenius.de herunter.

•  Der Versicherungsabschluss ist nur möglich, wenn Sie uns eine einmalige 
Einzugsermächtigung erteilen. (Sollten Sie nicht über eine deutsche 
Bankverbindung verfügen, erfolgt die Zahlung der Prämie per Rechnung.)

Den Antrag für Ihren Versicherungsschutz sowie einen Vordruck für die Crewliste 
finden Sie auch im Internet zum Herunterladen unter www.pantaenius.de. 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Hamburg:
 Tel. +49-40-37 09 10 · Fax +49-40-37 09 11 09

München:
Tel. +49-89-99 84 34 20 · Fax +49-89-99 84 34 21

Hamburg · Plymouth · Monaco · Skive · Wien · Zagreb

Grosser Grasbrook 10 · 20457 Hamburg · Tel. +49-40-37 09 10 · Fax +49-40-37 09 11 09 
Ismaninger Str. 19 · 81675 München · Tel. +49-89-99 84 34 20 · Fax +49-89-99 84 34 21

www.pantaenius.com



Sieben goldene Regeln 

für den perfekten Charterurlaub

1. Die Wahl des richtigen Charterunternehmens
Achten Sie unbedingt auf die Seriosität des Charterunternehmens! Wählen Sie nach 
Möglichkeit einen Vercharterer, der über verlässliche Referenzen verfügt.

2. Die Übernahme der Charteryacht
Legen Sie Wert auf eine zeitaufwändige Einweisung. Dabei ist es sinnvoll, dass die Crew 
mit Ausnahme des Co-Skippers das Schiff verlässt. Lassen Sie sich eine ausführliche 
Einweisung in die Besonderheiten des Schiffes geben. Anhand der Inventarliste 
überprüfen Sie die Ausrüstungsgegenstände und haken diese ab. 

Dokumentieren Sie auf der Checkliste möglicherweise vorhandene Schäden oder 
Unvollständigkeiten und bestehen Sie auf Ersatz, sofern es sich um sicherheitsrelevante 
Gegenstände handelt. Lassen Sie sich das Protokoll vom Vercharterer unter-
schreiben.

3. Einweisung der Crew
Zeigen Sie Ihrer Crew genau, wo sich was befindet, und gehen Sie zusammen die 
Ausrüstung und Besonderheiten des Schiffes durch. Verbinden Sie dies mit der 
Sicherheitseinweisung und lassen Sie alle Crewmitglieder die sicherheitsrelevanten 
Gegenstände ausprobieren. Verteilen Sie feste Aufgaben an Bord!

4. Erster Probeschlag
Unmittelbar nach dem ersten Auslaufen empfiehlt es sich, die praktischen 
Manövriereigenschaften des Schiffes kennen zu lernen. Hierbei ist es sehr hilfreich, 
wenn nicht nur der Skipper, sondern jedes Crewmitglied die Manöver unter Motor 
und Segel fährt.

5. Seenotplan erstellen
Stellen Sie einen Plan für den Seenotfall auf und legen Sie fest, wer im Ernstfall wofür 
zuständig ist.

6. Im Schadenfall
Treten unterwegs Probleme auf, sollten Sie den Vercharterer informieren. Vergeben 
Sie keine Reparaturaufträge an Fremdfirmen ohne seine Zustimmung. Dokumentieren 
Sie die Schäden (siehe letzte Seite).

7. Die richtige Vorbereitung
Eine solide Törnplanung ist alles: Am besten vorbereitet ist derjenige, der sich im 
Vorfeld über Häfen, nautische Besonderheiten, Seegebiete und Wetter informiert. 
Selbstverständlich erhalten Sie gute Revierkenntnisse von Ihrem Charterstützpunkt. 



Was tun im Schadenfall?

Schnelle und kompetente Betreuung im Schadenfall hat für uns oberste Priorität. 
Damit die Abwicklung reibungslos funktioniert, gehen Sie bitte wie folgt vor:

•  Informieren Sie Pantaenius unverzüglich, spätestens zwei Tage nach 
Kenntnisnahme, über den Schadenfall per Telefon +49-40-37 09 10 oder im 
Internet unter www.pantaenius.de

•  Kann eine Reise nicht angetreten werden, sollten An- und Abreise-Arrangements 
und ggf. der Chartertörn umgehend storniert werden, um die Stornokosten 
möglichst gering zu halten.

•  Achten Sie bitte darauf, geeignete Nachweise zum Schadeneintritt und zum 
Umfang des Schadens zu sammeln.

•  Fügen Sie zu Ihrer Schadenmeldung den Chartervertrag, Beweismittel für den 
Eintritt des Schadenfalles (Schadenfotos, Polizeibericht, Attest) und ggf.  die 
Stornorechnung bei sowie die bestätigte Crewliste des Vercharterers.

Pantaenius – da kann kommen, was will!

Wir sind für Sie da:
+49-40-37 09 10

Hamburg · Plymouth · Monaco · Skive · Wien · Zagreb

Grosser Grasbrook 10 · 20457 Hamburg · Tel. +49-40-37 09 10 · Fax +49-40-37 09 11 09
Ismaninger Str. 19 · 81675 München · Tel. +49-89-99 84 34 20 · Fax +49-89-99 84 34 21

www.pantaenius.com




